
 

  

-

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Bundesrepublik Deutschland
Sozialgericht Bundessozialgericht
Sachgebiet Krankenversicherung
Abteilung 12
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen -
Datum 07.01.2000

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum 26.06.2002

3. Instanz

Datum 29.07.2003

Die Revision des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Landessozialgerichts Berlin vom 26.
Juni 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten des
Revisionsverfahrens sind nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die Beteiligten streiten zuletzt noch Ã¼ber die Erstattung auf den KlÃ¤ger
entfallender Beitragsanteile zur Bundesanstalt fÃ¼r Arbeit (BA) (Beigeladene zu 1)
fÃ¼r die Zeit einer BeschÃ¤ftigung bei der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS)
(Beigeladene zu 2) vom 1. Juli 1994 bis 31. Dezember 1995.

Die 1993 gegrÃ¼ndete DFS ist die bundeseigene privatisierte Nachfolgerin der
Bundesanstalt fÃ¼r Flugsicherung. Ihre Aufgabe ist die Sicherung der
Ã¼berÃ¶rtlichen Luftfahrt in der Bundesrepublik Deutschland. Zur Wahrnehmung
der allgemeinen Flugsicherungsaufgaben in Bezug auf militÃ¤rische FlÃ¼ge hat sich
das Bundesministerium fÃ¼r Verteidigung (BMVg) verpflichtet, militÃ¤risches
Fachpersonal auf dessen Antrag unter Wegfall der Geld- und SachbezÃ¼ge sowie
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der unentgeltlichen truppenÃ¤rztlichen Versorgung zur DFS zu beurlauben. FÃ¼r
die Dauer der Beurlaubung werden die betreffenden Soldaten zum Amt fÃ¼r
Flugsicherung der Bundeswehr versetzt und bleiben diesem truppendienstlich
unterstellt. WÃ¤hrend der TÃ¤tigkeit bei der DFS kÃ¶nnen die Soldaten mit ihrem
EinverstÃ¤ndnis auch zur Teilnahme an militÃ¤rischen Ã�bungen sowie an Aus- und
FortbildungslehrgÃ¤ngen verpflichtet werden. Die BeschÃ¤ftigung bei der DFS
erfolgt jeweils auf einzelarbeitsvertraglicher Basis; sie liegt im dienstlichen
Interesse, soll mindestens ein Jahr betragen und darf zehn Jahre nicht
Ã¼bersteigen. Nach Ablauf des Beurlaubungszeitraums kehren die Soldaten in der
Regel in den Bundeswehrdienst zurÃ¼ck. Sofern dienstlich zwingend erforderlich,
kann der Sonderurlaub auch schon vorher widerrufen werden.

Der 1955 geborene KlÃ¤ger ist Berufssoldat. Ab Februar 1994 wurde er vom BMVg
unter Wegfall der Geld- und SachbezÃ¼ge sowie des Anspruchs auf unentgeltliche
truppenÃ¤rztliche Versorgung fÃ¼r eine hauptberufliche BeschÃ¤ftigung bei der
DFS beurlaubt. Diese meldete den KlÃ¤ger fÃ¼r die Zeit vom 1. Februar 1994 bis
31. Dezember 1995 bei der beklagten Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) zur
Arbeitslosenversicherung an und entrichtete entsprechende BeitrÃ¤ge an sie als
Einzugsstelle. WÃ¤hrend dieser Zeit war der KlÃ¤ger in der gesetzlichen
Krankenversicherung wegen Ã�berschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze
versicherungsfrei und stattdessen bei einem privaten Versicherungsunternehmen
im Rahmen eines Gruppenversicherungsvertrags mit der DFS krankenversichert. Zu
dieser privaten Versicherung gewÃ¤hrte die DFS einen Beitragszuschuss;
auÃ�erdem sicherte sie allen beurlaubten Soldaten entsprechend Â§ 23 Abs 3 des
maÃ�geblichen Manteltarifvertrags eine im Krankheitsfall unbefristete Fortzahlung
der VergÃ¼tung zu. DarÃ¼ber hinaus existiert eine pauschale ErklÃ¤rung des
BMVg, die RÃ¼ckkehr der beurlaubten Soldaten von dem Zeitpunkt an zu
gewÃ¤hrleisten, ab dem die DFS Leistungen im Krankheitsfall nicht mehr erbringt.

Den Antrag des KlÃ¤gers auf Erstattung der BeitrÃ¤ge zur BA (fÃ¼r Februar 1994
bis Dezember 1995) lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 19. September 1997 ab.
Der KlÃ¤ger hat dagegen Klage erhoben. Die Beklagte hat hierin gleichzeitig die
Einlegung eines Widerspruchs gesehen und diesen mit Widerspruchsbescheid vom
25. Februar 1999 zurÃ¼ckgewiesen. Die Versicherungspflicht nach Â§ 169
ArbeitsfÃ¶rderungsgesetz (AFG) entfalle lediglich fÃ¼r Arbeitnehmer, die in einer
BeschÃ¤ftigung ua als Berufssoldat beitragsfrei seien, in der sie die in Â§ 6 Abs 1 Nr
2, 4, 5 oder 7 des FÃ¼nften Buches Sozialgesetzbuch â�� Gesetzliche
Krankenversicherung (SGB V) genannten Voraussetzungen fÃ¼r
Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erfÃ¼llten.
Dies sei beim KlÃ¤ger nicht der Fall, weil er nicht nach beamtenrechtlichen
Vorschriften oder GrundsÃ¤tzen bei Krankheit Anspruch auf Fortzahlung der
BezÃ¼ge und auf Beihilfe oder HeilfÃ¼rsorge habe.

Das Sozialgericht (SG) hat die BA (Beigeladene zu 1) und den Arbeitgeber (DFS,
Beigeladene zu 2) zum Rechtsstreit beigeladen und die Klage mit Urteil vom 7.
Januar 2000 abgewiesen. Eine Beitragserstattung nach Â§ 26 Abs 2 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch â�� Gemeinsame Vorschriften fÃ¼r die Sozialversicherung
(SGB IV) scheide aus, weil die BeitrÃ¤ge bis Ende 1995 zu Recht gezahlt worden
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seien. Die Beitragspflicht zur BA bestehe unabhÃ¤ngig davon, dass der KlÃ¤ger als
Berufssoldat mÃ¶glicherweise nicht arbeitslos werden kÃ¶nne.

Das Landessozialgericht (LSG) hat die Berufung des KlÃ¤gers mit Urteil vom 26. Juni
2002 zurÃ¼ckgewiesen. Die BeitrÃ¤ge zur BA seien zu Recht entrichtet, weil der
KlÃ¤ger nicht nach Â§ 169 AFG versicherungsfrei gewesen sei. Er habe die
Voraussetzungen des Â§ 6 Abs 1 Nr 2 SGB V fÃ¼r die Versicherungsfreiheit in der
GKV nicht erfÃ¼llt, weil er trotz seiner Rechtsstellung als Berufssoldat der
Bundeswehr nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder GrundsÃ¤tzen fÃ¼r den
streitigen Zeitraum bei Krankheit weder Anspruch auf Fortzahlung der BezÃ¼ge
noch auf Beihilfe oder HeilfÃ¼rsorge gehabt habe.

Mit der Revision rÃ¤umt der KlÃ¤ger ein, dass er die Voraussetzungen des Â§ 6 Abs
1 Nr 2 SGB V nicht erfÃ¼lle. Die Vorschrift sei jedoch vorliegend analog
anzuwenden. Einen Berufssoldaten treffe das Risiko der Arbeitslosigkeit
typischerweise ebenso wenig wie den in Â§ 6 Abs 1 Nr 2 SGB V genannten
Personenkreis. Seine Sicherung im Krankheitsfall sei derjenigen der dort genannten
Personen gleichwertig. Dagegen sei zu vernachlÃ¤ssigen, dass er keinen Anspruch
auf freie HeilfÃ¼rsorge bzw kostenlose truppenÃ¤rztliche Versorgung habe. Bei
Beendigung der TÃ¤tigkeit fÃ¼r die Beigeladene zu 2) ende der Sonderurlaub mit
der Folge, dass er in den "normalen" Soldatenstatus zurÃ¼ckkehre und wieder
AnsprÃ¼che auf Leistungen im Krankheitsfall in Form freier HeilfÃ¼rsorge habe.
Auch in diesem Fall kÃ¶nne Arbeitslosigkeit nicht eintreten.

Der KlÃ¤ger beantragt,
das Urteil des Landessozialgerichts Berlin vom 26. Juni 2002, das Urteil des
Sozialgerichts Berlin vom 7. Januar 2000 sowie den Bescheid der Beklagten vom 19.
September 1997 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25. Februar 1999
aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, den auf ihn entfallenden Beitragsanteil
zur Arbeitslosenversicherung fÃ¼r die Zeit vom 1. Juli 1994 bis 31. Dezember 1995
zu erstatten.

Die Beigeladene zu 2) schlieÃ�t sich dem Antrag des KlÃ¤gers an.

Die Beklagte und die Beigeladene zu 1) beantragen,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie halten das Urteil des LSG fÃ¼r zutreffend.

II

Die Revision des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet. Das LSG hat seine
Berufung zutreffend zurÃ¼ckgewiesen, das SG seine Klage zu Recht abgewiesen.
Der Bescheid der Beklagten in der Gestalt des Widerspruchsbescheides ist
rechtmÃ¤Ã�ig. Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf Erstattung der von ihm fÃ¼r
den streitigen Zeitraum getragenen BeitrÃ¤ge zur BA.

1. Da die angegriffene Ausgangsentscheidung der Beklagten am 19. September
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1997 ergangen ist, finden auf den vorliegenden Rechtsstreit noch die Vorschriften
des AFG und des SGB IV in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung
Anwendung. Nach Â§ 185a Abs 1 Satz 1 AFG sind zu Unrecht entrichtete BeitrÃ¤ge
zu erstatten. Der Erstattungsanspruch steht dem zu, der die BeitrÃ¤ge getragen hat
(Â§ 185a Abs 1 Satz 2 iVm Â§ 26 Abs 3 Satz 1 SGB IV). Er richtet sich 1. gegen das
Arbeitsamt, in dessen Bezirk die Stelle ihren Sitz hat, an welche die BeitrÃ¤ge
entrichtet worden sind, 2. die LandesarbeitsÃ¤mter, wenn die Beitragszahlung auf 
Â§ 186 AFG beruht, 3. die zustÃ¤ndige Einzugsstelle oder den LeistungstrÃ¤ger,
soweit die BA dies mit den Einzugsstellen oder den LeistungstrÃ¤gern vereinbart
hat (Â§ 185a Abs 3 AFG). Nachdem vorliegend der KlÃ¤ger Leistungen der
beigeladenen BA unstreitig nicht erhalten hat, ist grundsÃ¤tzlich die beklagte AOK
passiv legitimiert (Rz 3.3.1 der Gemeinsamen GrundsÃ¤tze fÃ¼r die Verrechnung
und Erstattung zu Unrecht gezahlter BeitrÃ¤ge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung vom 3. Mai 1995, ANBA 1995, 1275). Der KlÃ¤ger war
indes im streitigen Zeitraum beitragspflichtig zur beigeladenen BA, sodass fÃ¼r ihn
BeitrÃ¤ge zu Recht entrichtet wurden.

2. Als bei der beigeladenen Flugsicherung privat gegen Entgelt BeschÃ¤ftigter
gehÃ¶rte der KlÃ¤ger zum Personenkreis des Â§ 168 Abs 1 Satz 1 AFG in der hier
maÃ�geblichen Fassung des Gesetzes zur Ã�nderung des
ArbeitsfÃ¶rderungsgesetzes und zur FÃ¶rderung eines gleitenden Ã�bergangs
Ã¤lterer Arbeitnehmer in den Ruhestand â�� AFG-Ã�ndG â�� vom 20. Dezember
1988 (BGBl I 2343). Er war damit nach generellen Merkmalen schutzbedÃ¼rftig,
ohne dass es insofern einer gesonderten PrÃ¼fung seiner individuellen
VerhÃ¤ltnisse bedurfte (so bereits jeweils ausdrÃ¼cklich Urteile des Senats BSGE
47, 60, 61 f = SozR 2200 Â§ 169 Nr 6 (zur Beitragspflicht von beurlaubten
Grenzschutzbeamten) und SozR 2200 Â§ 172 Nr 4 S 15 f mwN (zur Beitragspflicht
von Soldaten auf Zeit in einem BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis im Rahmen der
BerufsfÃ¶rderung)). Die nach allgemeinen Merkmalen typisierend gewÃ¤hlte
AnknÃ¼pfung des Gesetzes an eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung verstÃ¶Ã�t auch
nicht gegen Verfassungsrecht. Wie das Bundesverfassungsgericht fÃ¼r das
ArbeitsfÃ¶rderungsrecht bereits entschieden hat (BVerfGE 53, 313 = SozR 4100 Â§
168 Nr 12), war der Gesetzgeber auf Grund des ihm zustehenden weiten
Gestaltungsspielraums ohne VerstoÃ� gegen Art 2 Abs 1 Grundgesetz (GG)
berechtigt, eine Form der sozialen Sicherung auszugestalten, die sich nicht
ausschlieÃ�lich am Versicherungsprinzip orientiert und auf SchadensvergÃ¼tung
beschrÃ¤nkt. Vielmehr durfte er sich fÃ¼r ein umfassendes PrÃ¤ventivkonzept
entscheiden und hiernach auch den Kreis der Beitragspflichtigen bestimmen.
Hiervon ausgehend lÃ¤sst es Art 3 Abs 1 GG zu, in die ArbeitsfÃ¶rderung dem
typischen Personenkreis einer Arbeitnehmerversicherung zugehÃ¶rende Personen
wie den KlÃ¤ger einzubeziehen, obwohl ihr IndividualbedÃ¼rfnis nach finanzieller
Sicherung durch Arbeitslosengeld praktisch nur gering ausgeprÃ¤gt sein mag. Auch
sie sind potenzielle Bezieher jedenfalls sonstiger Leistungen der BA und stehen
insbesondere im solidarischen Interesse der Arbeitnehmer an der Gesunderhaltung
des Arbeitsmarkts und damit einer mÃ¶glichst leistungsfÃ¤higen Arbeitsverwaltung
(BVerfG aaO S 326 bzw S 23).

3. Â§ 168 Abs 1 Satz 1 AFG wird fÃ¼r FÃ¤lle der vorliegenden Art weder gesetzlich
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eingeschrÃ¤nkt noch erfÃ¼llt der KlÃ¤ger den Tatbestand einer ihn
spezialgesetzlich verdrÃ¤ngenden Norm mit der Folge, dass ausnahmsweise trotz
Vorliegens einer abhÃ¤ngigen entgeltlichen BeschÃ¤ftigung von Beitragsfreiheit
ausgegangen werden kÃ¶nnte. Der KlÃ¤ger kann sich insofern insbesondere nicht
auf den allein in Betracht kommenden Â§ 169 AFG in seiner bis zum 31. Dezember
1997 geltenden und zum 1. Januar 1989 in Kraft getretenen Fassung des
Altersteilzeitgesetzes vom 20. Dezember 1988 (BGBl I S 2343) berufen. Danach
waren beitragsfrei Arbeitnehmer in einer BeschÃ¤ftigung, insbesondere als
Beamter, Richter, Berufssoldat, in der sie die in Â§ 6 Abs 1 Nr 2, 4, 5 oder 7 SGB V
genannten Voraussetzungen fÃ¼r die Krankenversicherungsfreiheit erfÃ¼llen. Nach
dem hiervon allenfalls einschlÃ¤gigen Â§ 6 Abs 1 Nr 2 SGB V sind ua Berufssoldaten
der Bundeswehr in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei, wenn
sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder GrundsÃ¤tzen bei Krankheit
Anspruch auf Fortzahlung der BezÃ¼ge und auf Beihilfe oder HeilfÃ¼rsorge haben.

Die tatbestandlichen Voraussetzungen der Beitragsfreiheit, die Â§ 27 Abs 1 Nr 1 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch â�� ArbeitsfÃ¶rderung â�� mit Wirkung vom 1.
Januar 1998 inhaltlich unverÃ¤ndert fortfÃ¼hrt, waren damit beim KlÃ¤ger
unstreitig nicht gegeben. Â§ 6 Abs 1 Nr 2 SGB V setzt nach der Rechtsprechung des
Senats eine streng statusbezogene Sicherung im Krankheitsfall voraus (BSGE 72,
298, 300 = SozR 3-2500 Â§ 10 Nr 3 S 8, 10 und Beschluss vom 7. November 1995, 
12 BK 91/94, DBlR 4265 AFG Â§ 169 = USK 95157). Nur die sich gerade aus dem
SoldatenverhÃ¤ltnis ergebende Anwartschaft auf truppenÃ¤rztliche Versorgung und
Fortzahlung der BezÃ¼ge bei Krankheit (Â§ 30 Abs 1 Satz 1, 2 Soldatengesetz, Â§
70 Abs 2 Satz 1 Halbsatz 1 Bundesbesoldungsgesetz) kann daher zur
Versicherungsfreiheit fÃ¼hren. Indes war der als Berufssoldat vom BMVg unter
Fortfall seiner DienstbezÃ¼ge beurlaubte KlÃ¤ger gerade wegen des Fehlens einer
vom frÃ¼heren Dienstherrn garantierten Krankenversorgung (sowie
Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Krankenversicherung auf Grund
Ã�berschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze) im streitigen Zeitraum gegen die
wirtschaftlichen Folgen von Krankheit privat versichert und hatte fÃ¼r den Fall der
ArbeitsunfÃ¤higkeit eine Anwartschaft bei der Beigeladenen zu 2) auf unbefristete
Fortzahlung der VergÃ¼tung. Hieran Ã¤ndert auch die bloÃ�e MÃ¶glichkeit, die
Beurlaubung zu beenden und danach mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft in den
allgemeinen Status eines Berufssoldaten mit Anspruch auf freie HeilfÃ¼rsorge
zurÃ¼ckzukehren, nichts. Auch sie begrÃ¼ndet nÃ¤mlich beamtenrechtliche
Anwartschaften auf freie HeilfÃ¼rsorge und Fortzahlung der BezÃ¼ge nicht in der
erforderlichen Weise zeitgleich ("aktuell") und kann damit nicht zum sachlichen
Vorrang der anderweitigen Absicherung in einem Sondersystem gegenÃ¼ber der
gesetzlichen Krankenversicherung fÃ¼hren (Beschluss des Senats vom 7.
November 1995 aaO).

4. Die akzessorische Verbindung von Soldatenstatus mit adÃ¤quater Absicherung
des Soldaten fÃ¼r den Krankheitsfall und Krankenversicherungsfreiheit in Â§ 6 Abs
1 Nr 2 SGB V schlieÃ�t gleichzeitig eine â�� den Wortlaut Ã¼berschreitende â��
sinngemÃ¤Ã�e Anwendung der Norm auf das private BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis
eines ohne DienstbezÃ¼ge beurlaubten Soldaten aus (vgl Beschluss des Senats
vom 7. November 1995 aaO). Seit dem 1. Januar 1989 kommt damit insofern auch
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eine extensive Anwendung von Â§ 169 AFG von vornherein nicht mehr in Betracht.
Bis dahin hatte die Rechtsprechung eine an Sinn und Zweck orientierte Ausdehnung
seines Anwendungsbereichs ausnahmsweise dann fÃ¼r mÃ¶glich gehalten, wenn
der Ã¶ffentlich-rechtliche Dienstherr die Versorgungsanwartschaft hierfÃ¼r in
gleicher Weise gewÃ¤hrleistete, wie dies nach dem damaligen Recht der Â§Â§ 169
AFG, 169 Abs 1 Satz 1 Reichsversicherungsordnung (RVO) fÃ¼r die
Versicherungsfreiheit im SoldatenverhÃ¤ltnis erforderlich war (vgl BSGE 40, 208,
210 und 47, 60, 61 = SozR 2200 Â§ 169 Nr 1 S 3 und Nr 6 S 2).

5. Â§ 169 AFG nimmt Â§ 6 Abs 3 Satz 1 SGB V nicht in Bezug. Daher ist es
ausgeschlossen, eine bestehende Krankenversicherungs- und damit auch
Beitragsfreiheit in der BeschÃ¤ftigung als Berufssoldat auf eine gleichzeitige private
BeschÃ¤ftigung zu erstrecken. Insofern unterscheidet sich das ab dem 1. Januar
1989 geltende ArbeitsfÃ¶rderungsrecht nicht von demjenigen, das vorher bereits
bis zum 31. Dezember 1988 galt (vgl exemplarisch fÃ¼r die stÃ¤ndige
Rechtsprechung die Nachweise in BSGE 40, 208 f und 47, 60, 61 = SozR, aaO). Den
Paradigmenwechsel des SGB V hinsichtlich der Erstreckung von
Versicherungsfreiheit auf weitere Sachverhalte (vgl hierzu etwa Urteile des Senats 
SozR 3-2500 Â§ 257 Nr 3, 4) hat das AFG nicht mitvollzogen.

6. Die seit 1. Januar 1989 geltende Regelung der Beitragsfreiheit in Â§ 169 AFG
verstÃ¶Ã�t nicht gegen hÃ¶herrangiges Recht. Sie grenzt insbesondere den
betroffenen Personenkreis sachgerecht ab und behandelt nicht etwa beurlaubte
Berufssoldaten unter VerstoÃ� gegen den allgemeinen Gleichheitssatz in Art 3 Abs
1 GG gegenÃ¼ber anderen Personengruppen ungleich. Â§ 169 AFG nimmt in
FortfÃ¼hrung des bis zum 31. Dezember 1988 geltenden frÃ¼heren Rechts (vgl
hierzu BVerfG aaO S 330 bzw S 26) mit Beamten, Richtern und Berufsoldaten solche
Personen von der Beitragspflicht aus, deren BeschÃ¤ftigung sich auÃ�erhalb des
allgemeinen Arbeitsmarkts vollzieht oder bei denen nur eine geringe Beziehung
zum allgemeinen Arbeitsmarkt besteht, sodass bei ihnen typischerweise ein
unmittelbares Interesse an seiner Gesunderhaltung nicht besteht. Zur nÃ¤heren
Umschreibung verwies die bis zum 31. Dezember 1988 geltende
VorgÃ¤ngerregelung des Â§ 169 Nr 1 AFG ohne Unterschied in der Sache auf die
damals in Â§ 169 RVO genannten Voraussetzungen fÃ¼r die Versicherungsfreiheit
in der Krankenversicherung und machte die Beitragsfreiheit ua der im Dienst "des
Reichs" tÃ¤tigen Beamten und sonstigen BeschÃ¤ftigten vom Bestehen einer
Anwartschaft auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung abhÃ¤ngig (Â§ 169
Abs 1 Satz 1 RVO). Soweit Â§ 169 AFG in der seit 1. Januar 1989 geltenden Fassung
mit der Bezugnahme auf Â§ 6 Abs 1 Nr 2 SGB V stattdessen darauf abstellt, dass die
Betroffenen nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder GrundsÃ¤tzen bei Krankheit
Anspruch auf Fortzahlung der BezÃ¼ge und auf Beihilfe oder HeilfÃ¼rsorge haben,
liegt hierin kein Unterschied in der Sache. Wie der Senat in seinem Urteil vom 11.
Oktober 2001 (SozR 3-4100 Â§ 169 Nr 7 S 10) bereits ausgefÃ¼hrt hat, besteht
jeweils kein unmittelbarer sachlicher Zusammenhang zwischen denjenigen
Leistungen, die im Fall der Arbeitslosigkeit nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung
vorgesehen sind, und den AnsprÃ¼chen, die Voraussetzung fÃ¼r die
Beitragsfreiheit waren und sind. Bereits bei EinfÃ¼hrung der
Arbeitslosenversicherung lag auf der Hand (vgl Urteil des Senats aaO S 10 f), dass
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das SchutzbedÃ¼rfnis fÃ¼r den Fall der Arbeitslosigkeit nicht durch die
GewÃ¤hrleistung einer Anwartschaft auf Versorgung entfÃ¤llt. Ebenso wenig treten
AnsprÃ¼che auf Gehaltsfortzahlung bei Krankheit und auf Beihilfe oder
HeilfÃ¼rsorge nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder GrundsÃ¤tzen an die
Stelle des mangels Arbeitsgelegenheit entfallenen Erwerbseinkommens aus
abhÃ¤ngiger BeschÃ¤ftigung. Indes haben Beamte, Richter und Soldaten in der
Regel sowohl eine Versorgungsanwartschaft als auch AnsprÃ¼che auf
Gehaltsfortzahlung und Beihilfe oder HeilfÃ¼rsorge, sodass beide Aspekte
typisierend jeweils allein herangezogen werden kÃ¶nnen, um auf eine rechtliche
Gesamtsituation zu schlieÃ�en, die ein SicherungsbedÃ¼rfnis auch gegen die
Folgen von Arbeitslosigkeit entfallen lÃ¤sst.

Entgegen der Auffassung der Revision kann Â§ 169 AFG iVm Â§ 6 Abs 1 Nr 2 SGB V
nicht entsprechend auf Sachverhalte der vorliegenden Art angewandt werden.
HierfÃ¼r fehlt es bereits an der erforderlichen LÃ¼cke, dh einer unvollstÃ¤ndigen
Realisierung des gesetzlichen Regelungskonzepts (vgl zu den Voraussetzungen der
Analogie etwa BSG SozR 4100 Â§ 107 Nr 4 S 4 f und Larenz/Canaris, Methodenlehre
der Rechtswissenschaft, 3. Aufl 1995, S 202 ff). Es mangelt nÃ¤mlich erkennbar an
Anhaltspunkten, dass das Gesetz den Kreis derjenigen, die bei typisierender
Bewertung ihrer SchutzbedÃ¼rftigkeit ausnahmsweise trotz AusÃ¼bung einer
entgeltlichen BeschÃ¤ftigung nicht der Beitragspflicht zur BA unterliegen, nur
unvollstÃ¤ndig erfasst hÃ¤tte. Hiervon wÃ¤re allenfalls auszugehen, wenn die
ZugehÃ¶rigkeit zu einem â�� allerdings weder benannten noch sonst erkennbaren
â�� Personenkreis unberÃ¼cksichtigt geblieben wÃ¤re, dessen BeschÃ¤ftigung
Beamten und Soldaten vergleichbar statusbedingt ebenfalls auÃ�erhalb des
allgemeinen Arbeitsmarkts ausgeÃ¼bt wird. Dagegen macht eine allenfalls
individuell und hinsichtlich eines Teilrisikos herabgesetzte SchutzbedÃ¼rftigkeit
nicht etwa die Ausnahmeregelung defizitÃ¤r, sondern lÃ¤sst gerade die
Anwendbarkeit des hieran â�� wie dargelegt â�� gerade nicht anknÃ¼pfenden
Regeltatbestands unberÃ¼hrt.

7. Als Organ der Rechtsprechung ist der Senat im Ã�brigen nicht dazu berufen, eine
zwar rechtlich vollstÃ¤ndige, sozial- oder rechtspolitisch jedoch von einzelnen
Personen oder Gruppen als defizitÃ¤r empfundene Regelung fortbildend zu
ergÃ¤nzen und sich damit unter Verkennung seiner eigenen Bindung an Gesetz und
Recht (Art 20 Abs 3 GG) in die Rolle einer normsetzenden Instanz zu begeben
(BVerfGE 34, 269, 290; 65, 182, 194;
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